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SchuldR AT 2
9Erlassvertrag, negatives Schuldanerkenntnis

Nach § 397 I erlischt der einzelne Leistungsanspruch, wenn der Gläubiger dem Schuldner die Schuld durch
Erlassvertrag erlässt. Nach § 397 II gilt das Gleiche, wenn der Gläubiger durch Vertrag anerkennt, dass das
Schuldverhältnis nicht besteht. Es handelt sich dabei um ein negatives konstitutives Schuld anerkenntnis.

n Weil der Erlassvertrag darauf gerichtet ist, das Forderungsrecht zum Erlöschen zu bringen, ist er ein Ver -
fügungs vertrag. Als Kausalverhältnis liegt diesem Verfügungsvertrag regelmäßig ein Schen kungs ver -
trag zugrunde.

n Es ist möglich, dass ein Erlassvertrag durch schlüssiges Handeln zustande kommt. Dabei sind jedoch strenge
An for derungen zu stellen (unzweideutiges Verhalten der Parteien).

konstitutiv = abstrakt
§ 397 II

n hat die Bedeutung eines Erlassvertrags; die Schuld
erlischt

n § 397 II ist ein eigener Erlöschensgrund

n bei rechtsgrundloser Erteilung kondizierbar

deklaratorisch = kausal
im Gesetz nicht geregelt

n bestärkt das (angenommene) Nichtbestehen einer Ver -
bindlichkeit, indem in Zukunft ein Ausschluss der als
gegeben angesehenen Einwendung aus scheidet

n geht zurück auf die ursprüngliche (angenommene)
Einwendung

n Kondiktion scheidet grundsätzlich aus

negatives Schuldanerkenntnis
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37Verbraucherschutz (3)

Anwendungsbereich

Der § 312 bestimmt den Anwendungsbereich der §§ 312 ff.

I. Verbraucherverträge, § 312
n Die §§ 312–312 h gelten nur für Verbraucherverträge i.S.d. § 310 III, die darüber hinaus auch eine ent-

geltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben.
n Legaldefinition des § 310 III: Verbraucherverträge sind zwischen einem Unternehmer und einem Ver -

brau cher geschlossene Verträge
n Ein Verbrauchervertrag i.S.d. § 312 I erfordert zudem die Lieferung der Ware (§ 241 a I: bewegliche Sa -

chen, die nicht aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnah -
men verkauft werden) oder die Erbringung der Dienstleistung gegen Entgelt.
ð Entgeltlichkeit liegt vor, wenn sich der Verbraucher zu einer Gegenleistung verpflichtet.

II. Ausnahmetatbestände
Die Abs. 2–6 des § 312 enthalten Ausnahmen und Einschränkungen von der Anwendung der §§ 312–312 h.

Die Geltung der §§ 312 i und j bleibt davon unberührt. Zum 01.07.2018 wird in § 312 VII eine weitere Aus -
nahme geregelt.
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38Verbraucherschutz (4)

Grundsätze bei Verbraucherverträgen

§ 312 a bestimmt allgemeine Grundsätze bei Verbraucherverträgen.

I. Informationspflichten bei telefonischer Kontaktaufnahme
n Wird der Verbraucher vom Unternehmer oder seinem Gehilfen telefonisch kontaktiert, um mit diesem

ei nen Vertrag zu schließen, hat der Anrufer zu Beginn des Gesprächs seine Identität sowie den ge -
schäftlichen Zweck des Anrufs offenzulegen, § 312 a I.

n Die Pflichten sind auch dann zu beachten, wenn der Anruf durch den Verbraucher erfolgt, weil der
Unter nehmer ihn dazu aufgefordert hat.

II. Informationspflichten für den stationären Handel
n Der Unternehmer ist gem. § 312 a II 1 verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Art. 246 EGBGB

zu informieren.
ð Erfüllt der Unternehmer diese vorvertraglichen Informationspflichten nicht, kommt ein Anspruch

des Verbrauchers auf Schadensersatz gem. §§ 280 I, 241 II, 311 II in Betracht.
n Darüber hinaus kann der Unternehmer nach § 312 a II 2 vom Verbraucher Fracht-, Liefer- oder Ver sand -

kosten und sonstige Kosten grundsätzlich nur verlangen, soweit er den Verbraucher über diese Kosten
entsprechend den Anforderungen aus Art. 246 I Nr. 3 EGBGB informiert hat.
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39Verbraucherschutz (5)

Grundsätze bei Verbraucherverträgen (Fortsetzung)

III. Grenzen der Vereinbarung von Entgelten
Die Abs. 3–5 des § 312 a enthalten Regelungen zum Schutz des Verbrauchers vor missbilligten Ent gelten.

1. Entgelt für Nebenleistungen: § 312 a III soll den Verbraucher davor schützen, sich vertraglich in ei nem
größeren Umfang zu verpflichten, als er tatsächlich will. Gem. S. 1 kann eine entgeltliche Neben leis -
tung von einem Unternehmer mit einem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbart werden.

2. Entgelt für die Nutzung bestimmter Zahlungsmittel: Eine Vereinbarung, die den Verbraucher ver pflich -
tet, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er für die Erfüllung sei ner vertraglichen Pflichten ein be stimmtes
Zahlungsmittel nutzt, ist gem. § 312 a IV unwirksam, wenn für den Verbraucher keine gängige und zu -
mutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht (Nr. 1) oder das vereinbarte Entgelt über die Kos -
ten hinausgeht, die dem Unternehmer durch die Nutzung des Zahlungsmittel entstehen (Nr. 2).

3. Entgelte für telefonische Auskünfte zur Vertragsabwicklung: Nach § 312 a V 1 ist eine Vereinbarung,
durch die der Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er dem Unternehmer we -
gen Fra gen oder Erklärungen zu einem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag über eine
Ruf  num mer anruft, die der Unternehmer für solche Zwecke bereithält, unwirksam, wenn das verein-
barte Entgelt die Kosten für die bloße Nutzung des Telekommunikations diens tes übersteigt.

4. Keine Unwirksamkeit des Vertrags im Übrigen: Soweit eine Vereinbarung nach den Abs. 3–5 nicht Ver -
trags bestandteil geworden oder unwirksam ist, bestimmt § 312 a VI, dass der Vertrag im Übrigen
wirksam bleibt. ð Ausnahme zur Zweifelsregelung des § 139
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40Verbraucherschutz (6)

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge

I. Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge
ð Der im Zuge der Reform zum 13.06.2014 eingeführte Begriff „Außerhalb von Geschäftsräumen ge -

schlos  sene Verträge“ ersetzt die bisher vertrauten Haustürgeschäfte.

Die Vorschriften sollen den Verbraucher davor schützen, dass er außerhalb von Geschäftsräumen und bei
gleichzeitiger Anwesenheit des Unternehmers möglicherweise psychisch unter Druck steht oder einem
Überraschungsmoment ausgesetzt ist.

Allgemeine
Voraussetzungen

Voraussetzungen

Außergeschäftsraumverträge

Rechtsfolgen

Besondere
Voraussetzungen

Verbrauchervertrag
gem. § 312 I

Keine Ausnahmen
gem. § 312 II–VI

Widerrufsrecht,
§ 312 g

Informations-
pflichten,
§ 312 d

Besonderer
Gerichtsstand,

§ 29 c ZPO
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41Verbraucherschutz (7)

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge (Fortsetzung)

I. Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fortsetzung)

1. Voraussetzungen
n Gem. § 312 I muss ein Verbrauchervertrag i.S.d. § 310 III vorliegen, der darüber hinaus auch eine ent-

geltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hat.
n Ausnahmen gem. § 312 II–VI beachten
n Besondere Voraussetzungen gem. § 312 b

– Geschäftsräume i.S.d. § 312 b: Nach der Legaldefinition des zentralen Begriffs Geschäftsräume in
§ 312 b II 1 werden sowohl unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit
dauerhaft (d.h. ständig) ausübt, als auch bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer
sei ne Tätigkeit für gewöhnlich ausübt, erfasst.
ð Ladengeschäfte, Stände, Verkaufswagen

– Vertragsschluss außerhalb von Geschäftsräumen: Vertrag, der bei gleichzeitiger Anwesenheit des
Un ternehmers und des Verbrauchers an einem Ort, der nicht zu den Geschäftsräumen des Unter -
nehmers gehört, geschlossen wird.
ð Privatwohnung, Arbeitsplatz, allgemein zugängliche Verkaufsflächen

– Vertragsangebot des Verbrauchers außerhalb von Geschäftsräumen: Durch § 312 b I 1 Nr. 2 wird der
An wendungsbereich nach § 312 b I 1 Nr. 1 auf Vertragsschlüsse ausgedehnt, bei denen der Ver brau -
cher unter den in Nr. 1 genannten Umständen ein bindendes Angebot abgegeben hat.
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42Verbraucherschutz (8)

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge (Fortsetzung)

I. Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fortsetzung)

– Vertragsschluss nach persönlicher Ansprache des Verbrauchers: Nach § 312 b I 1 Nr. 3 werden auch
Verträge erfasst, bei denen der Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen persönlich und indivi-
duell angesprochen wird, der Vertragsschluss aber erst unmittelbar danach mit dem Unternehmer
geschlossen wird.

– Vertragsschluss auf einem Ausflug: Klassisches Beispiel für einen Ausflug i.S.d. § 312 b I 1 Nr. 4 sind die
sog. Kaffee- oder Butterfahrten.

2. Besonderer Gerichtsstand für Außergeschäftsraumverträge
n für Klagen des Verbrauchers gegen den Unternehmer aus Außergeschäftsraumverträgen ist mit dem

Wohnsitzgerichtsstand des Verbrauchers ein besonderer örtlicher Gerichtsstand gegeben, § 29 c I 1
ZPO

n für Klagen gegen den Verbraucher ist das Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers ausschließlich zu -
ständig, § 29 c I 2 ZPO

n nach § 29 c II ZPO kann der Unternehmer gegen den Verbraucher Widerklage an dem Gerichtsstand
er heben, an welchem dieser seine Klage anhängig gemacht hat

n nach seinem Sinn und Zweck gilt § 29 c ZPO auch für Folgeansprüche aus Außergeschäftsraum ver -
trägen
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80

Gesetzlicher Forderungsübergang (cessio legis)

Der Forderungsübergang kann gesetzlich angeordnet sein. I.d.R. dient er dazu, Regress ansprüche zu ver-
schaffen.

Abtretung (Zession), §§ 398 ff. (8)

Anspruchsübergang gem. § 268 III

G hat einen Anspruch gegen S. D zahlt gem.
§ 268 I auf diese Schuld.

S

G

D

Zahlung, § 268 I

Anspruchsübergang gem. § 774 I

Bürge B, der für die Schuld des S bei G ge bürgt
hat, zahlt an G.

S

G

B

Zahlung, § 765

Anspruchsübergang gem. § 1143 I

H, der für die Schuld des S bei G eine Hypothek
an seinem Grundstück bestellt hat, zahlt an G.

S

G

H

Zahlung, § 1142

§ 1225: P erwirbt den Anspruch des G gegen S.

P, der seine Sache für die Schuld des S bei G
verpfändet hat, zahlt an G.

S

G

P

Zahlung, § 1223 II

§ 86 VVG: V erwirbt Anspruch des G gegen S.

S beschädigt schuldhaft das Eigentum des G.
G hatte die Sache bei V versichert. V zahlt an G.

S

G

V

Zahlung

§ 116 SGB X: Die AOK erwirbt den Anspruch
des G gegen S (auch ohne Zahlung an G!).

S fügt dem bei der AOK versicherten G einen
Per sonenschaden zu. Wer hat den Anspruch
gegen S auf Ersatz der Arztkosten?

S

G

AOK
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